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Im Rahmen einer aktuellen Studie bezüglich der 
Angabe von Arzneimitteln mit Wartezeiten in den 
Informationen zur Lebensmittelkette wurden Be-
fragungen von Tierärzten und Landwirten durchge-
führt. Schnell wurde deutlich, dass unterschied -
liche Gesetzesauffassungen sowohl bei den be-
fragten Tierärzten als auch bei Landwirten bezüg-
lich erlaubter Gaben von Arzneimitteln mit Warte-
zeiten größer Null innerhalb des „sicherheitserheb-
lichen Zeitraums“ bestehen; häufig wird vermutet, 
dass innerhalb dieses Zeitraums gar keine Arznei-
mittel bzw. keine Arzneimittel mit Wartezeiten grö-
ßer Null verabreicht werden dürfen. Eigene Recher-
chen zeigten, dass auch in verschiedenen Online-
veröffentlichungen sehr unterschiedliche Informa-
tionen und Auslegungen zu den Informationen zur 
Lebensmittelkette vorhanden bzw. zu finden sind.

Der „sicherheitserhebliche Zeitraum“ be-
schreibt die Zeit vor der Schlachtung, in der verab-
reichte und mit Wartezeiten größer als Null ver-
bundene Tierarzneimittel sowie sonstige Behand-
lungen, denen die Tiere während dieser Zeit unter-
zogen wurden, unter Angabe der Daten der Verab-
reichung und der Wartezeiten zu dokumentieren 
sind. Auf Basis der vom Tierhalter per Unterschrift 
bestätigten Informationen zur Lebensmittelkette 
entscheidet der amtliche Tierarzt – je nach ange-
zeigtem Risiko – über die Intensität der amtlichen 
Fleischuntersuchung der entsprechenden 
Schlachtpartie. Die folgenden Ausführungen sollen 
einen Beitrag zur Klärung der Sachlage leisten.

Rechtlicher Rahmen  
im Gemeinschaftsrecht

Die Informationen zur Lebensmittelkette (LMKI) 
sind ein Bestandteil des EU-Hygienepakets und 
dienen der Lebensmittelsicherheit mit Blick auf 
die gesamte Produktionskette [1]. So soll ein ho-
hes Niveau des gesundheitlichen Verbraucher-
schutzes auf dem Gebiet der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung gewährleistet werden. Die 
grundsätzlichen Inhalte der LMKI sowie die Art 
und Weise ihrer Übermittlung sind in Anhang II 
Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
[2] festgelegt. Danach müssen Lebensmittelun-
ternehmer, die Schlachthöfe betreiben, bei allen 

Tieren, die in den Schlachthof verbracht worden 
sind bzw. verbracht werden sollen, die Informa-
tionen zur Lebensmittelkette einholen, entge-
gennehmen und prüfen sowie diesen Informatio-
nen entsprechend handeln. Die Daten sind dem 
amtlichen Tierarzt unverzüglich in aufbereiteter 
Form zur Verfügung zu stellen. Um entsprechend 
dieser Informationen handeln zu können, ist ein 
zeitlicher Vorlauf von mindestens 24 Stunden vor 
Anlieferung der Tiere erforderlich. 

Grundsätzlich dürfen die Tiere erst ge-
schlachtet werden, wenn der amtliche Tierarzt 
eine Schlachterlaubnis erteilt. Dies dient der 
 Sicherstellung der Unbedenklichkeit der Lebens-
mittel tierischen Ursprungs. Anhand der übermit-
telten Daten, insbesondere mit Bezug zur Tierge-
sundheit, ist es dem amtlichen Tierarzt möglich, 
das Risiko einzuschätzen und gegebenenfalls 
Maßnahmen im Rahmen der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung zu ergreifen. Solche Maß-
nahmen können – immer in Abhängigkeit von 
dem erwarteten Lebensmittelrisiko – z. B. eine 
Schlachtung unter Auflagen (zeitlich und/oder 
räumlich getrennte Schlachtung) oder eine in-
tensivere Untersuchung der Schlachtkörper sein.

Abgeleitet aus Anhang II Abschnitt III Nr. 3 
der genannten Verordnung sind als relevante In-
formationen anzugeben:
a) der Status des Herkunftsbetriebs oder der Status 

der Region in Bezug auf die Tiergesundheit, 
b) der Gesundheitszustand der Tiere,
c) den Tieren innerhalb eines sicherheitserheb -

lichen Zeitraums verabreichte und mit Warte-
zeit größer Null verbundene Tierarzneimittel 
sowie sonstige Behandlungen, denen die Tiere 
während dieser Zeit unterzogen wurden, unter 
Angabe der Daten der Verabreichung und der 
Wartezeiten,

d) das Auftreten von Krankheiten, die die Sicher-
heit des Fleisches beeinträchtigen könnten,

e) die Ergebnisse der Analysen von Proben, die 
Tieren entnommen wurden, sowie anderer zur 
Diagnose von Krankheiten, die die Sicherheit 
des Fleisches beeinträchtigen können, ent-
nommener Proben, die im Rahmen der Zoono-
sen-und Rückstandsüberwachung und -be-
kämpfung entnommen wurden (…),

f) einschlägige Berichte über die Ergebnisse frü-
herer Schlachttier- und Schlachtkörperunter-
suchungen von Tieren aus demselben Her-
kunftsbetrieb, einschließlich insbesondere der 
Berichte des amtlichen Tierarztes,

g) die Produktionsdaten, wenn dies das Auftreten 
einer Krankheit anzeigen könnte, und

h) Name und Anschrift des behandelnden Tier-
arztes, den der Betreiber des Herkunftsbe-
triebs normalerweise hinzuzieht.

Die LMKI können in Form des elektronischen Da-
tenaustauschs oder in Form einer unterzeichneten 
Standarderklärung an das Schlachtunternehmen 
übermittelt werden (Anhang II, Abschnitt III, Nr. 4, 
Buchstabe b). Sie sind ein Instrument für die Le-
bensmittelsicherheit in den Mitgliedstaaten, die 
eine Stärkung der Eigenverantwortung der Le-
bensmittelunternehmer unter Einbeziehung der 
gesamten Lebensmittelkette herbeiführen. Damit 
gewinnt neben dem einzelnen Schlachtkörper 
auch die Tiergesundheit des Bestands weiter an 
Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit. 

Konkretisierung des sicherheits -
erheblichen Zeitraums

Der „sicherheitserhebliche Zeitraum“ für verab-
reichte Arzneimittel mit Wartezeiten größer Null 
wurde für Deutschland in der Tierischen Lebens-
mittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV [3]) mit  
§ 10 in Verbindung mit dem Muster der Stan-
darderklärung in Anlage 7 konkretisiert. Dieser 
beträgt sieben Tage vor Verbringung der Tiere zur 
Schlachtung. Im Falle von Masthähnchen ist seit 
2016 eine Dokumentation der Arzneimittelgaben 
mit einer Wartezeit über Null über die Gesamt -
lebensdauer der Tiere gesetzlich vorgeschrieben. 

Grundsätzlich gilt, dass die Behandlung von 
Nutztieren auch mit Arzneimitteln mit Wartezeit 
größer Null innerhalb des „sicherheitserheb lichen 
Zeitraums“ erlaubt ist. Eine in diesem Zeitraum 
durchgeführte Behandlung muss jedoch in den 
LMKI – auch „Erzeuger- oder Standarderklärung“ 
genannt – dokumentiert werden. So könnte bei-
spielsweise eine Gruppe von Schweinen mit einer 
Infektion der Atemwege neun Tage vor der 
Schlachtung mit einem Präparat, das den Wirk-
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stoff Amoxicillin enthält, und einen Tag Wartezeit 
auf essbares Gewebe hat, über einen Zeitraum 
von sechs Tagen behandelt werden. Dann müsste 
in den LMKI die Behandlung, die noch in den 
 sicherheitserheblichen Zeitraum von sieben Ta - 
gen fällt, unter Angabe der eintägigen Wartezeit 
(Abb. 1) dokumentiert werden. Die Schweine 
dürfen, wenn dem keine weiteren Gründe ent-
gegenstehen, nach Ablauf der Wartezeit ge-
schlachtet werden. Sind einzelne Tiere betroffen 
und es wurde nicht die ganze Partie behandelt, 
können die betroffenen Tiere markiert werden. 
Dies muss in den LMKI vermerkt werden.

Der verlängerte sicherheitserhebliche Zeit-
raum bei den Masthähnchen ist hauptsächlich 
aus fleischhygienischer Sicht von Bedeutung. Der 
amtliche Tierarzt soll anhand der Kenntnis über 
die Arzneimittelgaben die Möglichkeit haben, sei-
nen Untersuchungsgang risikoorientiert zu ge-
stalten. Aufgrund einer vorangegangenen Be-
handlung können so die Risiken, z. B. hinsichtlich 
des Gesundheitsstatus der Tiere, und das mög -
liche Auftreten von pathomorphologischen Verän-
derungen besser eingeschätzt werden. 

Die Europäische Union plant eine erweiterte 
Dokumentation der Arzneimittelgaben mit einer 
Wartezeit größer Null auch für andere lebensmit-
telliefernde Tiere. Derzeit wird eine Verlängerung 
von sieben auf 60 Tage diskutiert.

Eine regelgerechte Umsetzung und Nutzung 
des sicherheitserheblichen Zeitraums kann 
selbstverständlich nur in Kombination mit der 
sachgerechten Anwendung der Arzneimittel er-
folgen. Die Wartezeit muss vor der Schlachtung 
der behandelten Tiere abgelaufen sein.

Strenge Prüfverfahren

Maßgebliche Einflussfaktoren auf die Festle-
gung der Wartezeit sind nicht nur der Wirkstoff, 

sondern auch die verwendeten Hilfsstoffe, die 
Darreichungsart sowie die Art und Dauer der 
Anwendung [4]. Dabei ist die Wartezeit laut § 4 
Abs. 12 des Arzneimittelgesetzes (AMG [5]) 
„die Zeit, die bei bestimmungsgemäßer An-
wendung des Arzneimittels nach der letzten 
Anwendung (…) bis zur Gewinnung von Le-
bensmitteln, die von diesem Tier stammen, 
(…) einzuhalten ist und die sicherstellt, dass 
Rückstände in diesen Lebensmitteln (…) die 
festgelegten zulässigen Höchstmengen für 
pharmakologisch wirksame Stoffe nicht über-
schreiten“.

Im Rahmen der Tierarzneimittelzulassung 
werden sämtliche Daten, wie die Ergebnisse von 
Rückstandsprüfungen, erhoben und geprüft.  
Zur Festsetzung von Wartezeiten werden Studien 
auf Grundlage der zuvor festgelegten Rück-
standshöchstmengen (MRL = Maximum Residue 
Limits)  nach VO (EU) Nr. 37/2010 [6] im Rahmen 
von Zulassungsverfahren von Tierarzneimitteln 
nach dem AMG und der VO (EG) Nr. 726/2004 [7] 
durchgeführt. Das Gemeinschaftsverfahren für 
die Festsetzung von Höchstmengen für Rück-
stände pharmakologisch wirksamer Stoffe in Le-
bensmitteln tierischen Ursprungs ist in der VO 
(EG) 470/2009 [8] festgelegt und bezieht sich bei 
der wissenschaftlichen Risikobewertung auf die 
„vertretbare Tagesdosis“ (ADI = acceptable daily 
intake) an pharmakologisch wirksamen Stoffen, 
die ein Mensch lebenslang ohne nennenswertes 
Gesundheitsrisiko aufnehmen kann. Dabei ent-
halten die ADI-Berechnungen weitere Sicher-
heitsfaktoren. Diese liegen in der Regel oft ein-
hundertfach unter der Dosis, die für den emp-
findlichsten gesundheitlichen Parameter in dem 
empfindlichsten Organismus keinerlei Wirkung 
gezeigt hat [9, 10]. Damit besteht auch bei täg -
licher und lebenslanger Rückstandsaufnahme 
unterhalb des ADI von verschiedenen Produkten 

kein gesundheitliches Risiko für den Verbrau-
cher. Pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre 
Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchst-
menge in Lebensmitteln tierischer Herkunft sind 
in der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Form einer 
Tabelle aufgeführt. Für Lebensmittel liefernde 
Tiere dürfen grundsätzlich nur Tierarzneimittel 
mit Wirkstoffen zugelassen und verwendet wer-
den, die in dieser Tabelle enthalten sind. Für den 
überwiegenden Teil sind bereits Höchstmengen 
festgelegt.

Anders verhält es sich jedoch bei der Um-
widmung. Gemäß der von der Bundestierärzte-
kammer (BTK) zuletzt im Jahr 2015 überarbeite-
ten „Leitlinien für den sorgfältigen Umgang mit 
antimikrobiell wirksamen Tierarzneimitteln“ 
[11], liegt die Verantwortung über die Wirksam-
keit und die Sicherheit der behandelten Tiere so-
wie die Gewährleistung der Verbrauchersicher-
heit bei allen Abweichungen von den Zulas-
sungsbedingungen beim behandelnden Tierarzt. 
Nach § 12a Abs. 2 der Verordnung über tierärzt -
liche Hausapotheken (TÄHAV) [12] hat der be-
handelnde Tierarzt die im Einzelfall festzulegen-
den Wartezeiten bei Abweichung von den Zulas-
sungsbedingungen so zu bemessen, dass fest-
gelegte Rückstandshöchstmengen nicht über-
schritten werden. Die Mindestwartezeiten bei 
Umwidmung der Tierart sind dort aufgeführt.

Das Vorhandensein von Rückständen in tieri-
schen Erzeugnissen, die die Höchstmengen 
überschreiten, wird zielorientiert im Rahmen des 
Nationalen Rückstandskontrollplans überwacht. 
Dabei lag die Beanstandungsquote im Jahr 2014 
in Proben von Tieren oder tierischen Erzeugnis-
sen bei 0,85 Prozent [11]. Ob die geringen Zah-
len von Rückstandsbefunden, die Rückstands-
höchstmengen überschreitenden, auf die Ver-
meidung von Arzneimittelgaben innerhalb von 
sieben Tagen vor der Schlachtung, auf eine kor-
rekte Arzneimitteltherapie oder auf einen guten 
Gesundheitszustand der Tiere zurückzuführen 
sind, kann nicht abschließend beurteilt werden.

Bestimmungsgemäße Anwendung 
gewährleistet Sicherheit

Nur die sachgerechte Anwendung eines Arznei-
mittels gewährleistet die erwünschte Wirkung, 
vermeidet Risiken für das behandelte Tier und 
schützt den Verbraucher vor gesundheitlich be-
denklichen Rückständen in Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft. Vorgenommene Modifikationen, 
z. B. hinsichtlich der Dosierung, der Dauer der 
Anwendung oder in der Form der fehlerhaften 
Verabreichung des Arzneimittels durch den Tier-
halter, können eventuell zu einem Verlust der 
Wirkung oder zu einer Verlängerung der Warte-
zeit führen. Wird die Anwendung jedoch vor-
schriftsmäßig durchgeführt und die vorgeschrie-
benen Wartezeiten strikt eingehalten, gibt es kei-
ne Einwände, ein erkranktes Tier auch innerhalb 
des sicherheitserheblichen Zeitraums zu behan-
deln. Die verabreichten Arzneimittel mit Warte-

Abb. 1: Schema des zeitlichen Ablaufs einer Arzneimittelgabe im „sicherheitserheblichen Zeitraum“ vor der 
Schlachtung am Beispiel einer Behandlung von Schweinen.
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zeit, die innerhalb des sicherheitserheblichen 
Zeitraums verabreicht werden, müssen in sol-
chen Fällen lediglich in den Informationen zur 
Lebensmittelkette unter Angabe der Wartezeit 
aufgeführt werden. 

Eine medikamentöse Behandlung erkrankter 
Tiere oder Tiergruppen vor oder innerhalb der 
sieben Tage vor der Schlachtung kann zu einer 
Verbesserung des Gesundheitszustands und da-
mit auch dem zum Wohlergehen der Tiere beitra-
gen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung der 
Arzneimittel und einer vollständigen Informati-
onsweiterleitung wird die Sicherheit des Ver-
brauchers nicht beeinträchtigt.
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Bravecto® 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Kautabletten für sehr kleine /
kleine / mittelgroße / große / sehr große Hunde. Wirkstoff: Fluralaner. Wirk-
stoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung:
1 Tablette enthält: 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Fluralaner. Anwendungs-
gebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses
Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine so-
fortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis)
über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken abtötende Wirkung gegen
Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und D. variabilis über 12 Wochen sowie
eine sofortige und anhaltende Zecken abtötende Wirkung gegen Rhipicephalus
sanguineus über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit
der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Die
Wirkung beginnt bei Flöhen (C. felis) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (I. rici-
nus) innerhalb von 12 Stunden nach Anhaftung. Das Tierarzneimittel kann als Teil
der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt
werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit
gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwir-
kungen: In klinischen Studien häufig beobachtete Nebenwirkungen (bei 1,6 %
der behandelten Hunde) waren milde und vorübergehende gastrointestinale Ef-
fekte wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss.
Handelsformen: Faltschachtel mit 1 oder 2 Kautabletten im Blister. DE: Ver-
schreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutsch-
land GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit, Feldstraße 1 a, D-85716
Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. AT: Rezept- und apotheken-
pflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen
und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind
der „Austria-Codex Fachinformation“ zu entnehmen. Pharmazeutischer
Unternehmer: Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien.
www.msd-tiergesundheit.at.

Bravecto® 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Lösung zum Auftropfen auf
die Haut für sehr kleine / kleine / mittelgroße / große / sehr große Hunde.
Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektoparasitika zur systemischen
Anwendung. Zusammensetzung: 1 ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette
enthält 112,5 / 250 / 500 / 1000 / 1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandtei-
le: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungs-
gebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses
Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine
sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides
felis und Ctenocephalides canis) über 12 Wochen und eine sofortige und
anhaltende Zecken abtötende Wirkung (Ixodes ricinus, Rhipicephalus san-
guineus und Dermacentor reticulatus) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken
müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem
Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Be-
handlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt
werden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlich-
keit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Ne-
benwirkungen: Häufig (bei 1,2 % der behandelten Hunde) in klinischen
Studien beobachtete Nebenwirkungen waren milde und vorübergehende
Hautreaktionen wie Rötungen oder Haarausfall an der Applikationsstelle.
Warnhinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in
der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren.
Handelsformen: Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette. DE: Verschreibungs-
pflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH,
Feldstraße 1 a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. AT:
Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkun-
gen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur
sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex Fachinformation“ zu
entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet GesmbH, Siemens-
straße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheit.at.

Bravecto® 112,5 / 250 / 500 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für kleine
/ mittelgroße / große Katzen. Wirkstoff: Fluralaner. Wirkstoffgruppe: Ektopa-
rasitika zur systemischen Anwendung. Zusammensetzung: 1 ml enthält 280 mg
Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5 / 250 / 500 mg Fluralaner. Sonstige Bestand-
teile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. Anwendungs-
gebiete: Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Katzen. Dieses
Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine so-
fortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis)
und Zecken (Ixodes ricinus) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt
anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt
zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen
die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Gegenanzeigen: Nicht
anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder
einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Häufig (2,2% der behan-
delten Katzen) in klinischen Studien beobachtete Nebenwirkungen waren milde
und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen, Juckreiz oder Haarausfall an
der Applikationsstelle. Folgende weitere Symptome wurden kurz nach der Ver-
abreichung beobachtet: Teilnahmslosigkeit/Tremor/Appetitlosigkeit (0,9 % der
behandelten Katzen) oder Erbrechen/Speicheln (0,4% der behandelten Katzen).
Warnhinweise: Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der
Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Handelsfor-
men: Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette. DE: Verschreibungspflichtig. Pharma-
zeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1 a, D-85716
Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheit.de. AT: Rezept- und apothekenpflich-
tig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den
besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Aust-
ria-Codex Fachinformation“ zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer:
Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheit.at.
© 2017 Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health. All rights
reserved.

*Bravecto® Kautabletten: Gemäß Fachinformation; sofortige und anhaltende
abtötende Wirkung gegen Flöhe (Ctenocephalides felis) über 12 Wochen, so-
fortige und anhaltende Zecken abtötende Wirkung gegen Ixodes ricinus, Derma-
centor reticulatus und D. variabilis über 12 Wochen, sofortige und anhaltende
Zecken abtötende Wirkung gegen Rhipicephalus sanguineus über 8 Wochen.


